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I.	 Ein Leitfaden für gender- und diskriminierungssensibilisierte 
Sprache

Kaum eine Debatte wird so emotional und polarisierend geführt 
wie die über gendersensibilisierte Sprache. Erst Mitte März brachte 
der Landesverband der AfD in Brandenburg eine Volksinitiative auf 
den Weg, um das Gendern für Landesbehörden zu verbieten.1 In 
Bayern ist ein solches Verbot zur Verwendung geschlechtersensibi-
lisierter Sprache für Verwaltung, Universitäten und Schulen bereits 
beschlossen worden.2 In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird 
geschlechtergerechte Sprache mitunter sogar als „Widerspruch 
[zum] […] freiheitlich-demokratischen Menschenbild“3 bezeichnet. 
Dabei ist die Debatte um eine gendersensibilisierte Sprache nicht 
neu. Seit Mitte der 1970er Jahre kritisieren vor allem Frauen die 
Verwendung des generischen Maskulinums und setzen sich für eine 
geschlechtergerechte Sprache ein.4 In der juristischen Ausbildung 
wird trotz Gleichstellungs- und Hochschulgesetzen der Universi-
täten jedoch nur vereinzelt eine gendergerechte Sprache verwendet 
und auch in der juristischen Fachliteratur ist das generische Mas-
kulinum vorherrschend.5 Auch der djb-Arbeitsstab Ausbildung 
und Beruf beschäftigt sich mit diesem Thema.6

Vor diesem Hintergrund hat sich ein Team aus 15 Jurist*innen 
zusammengefunden, um einen Leitfaden zum Gendern in der 
Dissertation zu entwerfen, der verschiedene Aspekte einer gender- 
und diskriminierungssensibilisierten Sprache aufgreift. Dieser ist 
im Oktober 2023 bei PubPub erschienen und enthält Kapitel zu 
linguistischen Grundlagen, weiteren Dimensionen diskriminie-
rungssensibilisierter Sprache sowie Argumenten und Methoden 
gendersensibilisierter Sprache.7 Darüber hinaus gibt der Leitfaden 
praktische Hinweise zur Kommunikation mit Betreuungsperso-
nen, zur Frage, ob die verwendete Schreibweise erklärt werden 
muss und auf welche Weise sensibilisiert zitiert sowie publiziert 
werden kann. In einem „Living Begriffsglossar“ können sich 
Leser*innen durch Kommentare am Leitfaden beteiligen, um 
Alternativen für diskriminierende Begriffe zu sammeln. Dieser 
Beitrag nimmt den Leitfaden zum Anlass, um daran zu erinnern, 
dass die Beschäftigung mit einer gendersensibilisierten Sprache 
gerade – aber nicht nur – in der juristischen Ausbildung weiterhin 
relevant ist. Die im Leitfaden dargestellten Themen bieten nicht 
nur im Rahmen einer Dissertation, sondern darüber hinaus für alle, 
die sich mit Rechtssprache befassen, eine praktische Orientierung.

II. Sprache und Geschlechterrepräsentanz hängen zusammen
Einer gendersensibilisierten Sprache wird meist entgegengesetzt, 
dass das grammatische Geschlecht (Genus) und das natürliche
Geschlecht (Sexus) nicht zusammenhingen, sodass das generische 
Maskulinum eine rein formale Eigenschaft der Sprache sei, die

Frauen und diverse Geschlechter schlicht „mit meine“.8 Empi-
rische Studien kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass mit dem 
generischen Maskulinum überwiegend Männer assoziiert werden.9 
So setzten die Studienteilnehmenden in Lückentexten aufgrund 
der Formulierung im generischen Maskulinum („Einwohner“, 
„Leser“ oder „Schüler“) überwiegend eine männliche Anrede und 
einen männlichen Vornamen ein.10 In der Studie von Frank-Cyrus/
Dietrich antworteten 88 Prozent der Teilnehmenden, dass Frauen 
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durch das generische Maskulinum ungenügend berücksichtigt 
würden.11 Auch Stahlberg/Sczesny zeigen an insgesamt vier Studien 
den Zusammenhang zwischen der Verwendung des generischen 
Maskulinums und einem geringeren gedanklichen Einbezug von 
Frauen.12 Diese werden im generischen Maskulinum weniger 
mitgedacht und bleiben sprachlich unsichtbar. Wegen den zwei 
Lesarten müssen Frauen und nicht-binäre Personen in das gene-
rische Maskulinum erst hineingedacht werden, während Männer 
gleichzeitig unmittelbar angesprochen sind.13 So wird eine gesell-
schaftliche Benachteiligung sprachlich verfestigt.14 Lembke spricht 
deswegen auch vom „pseudo-generische[n] Maskulinum“15.

III.	 Vorgeschobene Umsetzungsschwierigkeiten
Am häufigsten wird gegen gendersensibilisierte Sprache vorge-
bracht, dass sie die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten 
beeinträchtige.16 Auch das Handbuch der Rechtsförmlichkeit 
betont, dass die Verständlichkeit und Klarheit von Texten nicht 
unter gendergerechter Sprache leiden dürfe.17 Dieses Argument 
basiert auf der Vorannahme, dass das generische Maskulinum 
die verständlichste Formulierungsalternative sei. In psycholin-
guistischen Studien zur Verständlichkeit von juristischen Texten 
wählten die Teilnehmenden als die für sie verständlichsten For-
mulierungen jedoch neutrale Bezeichnungen wie „die Wahlbe-
rechtigten“ oder „wahlberechtigte Person“ und bevorzugten 
eine geschlechtsneutrale Gesetzesformulierung gegenüber einer 
generisch maskulinen.18 Geschlechtergerechte Formulierungen 
sind damit nicht unverständlicher als generische Maskulina 
und bieten sogar Möglichkeiten, um die Verständlichkeit von 
Texten zu erhöhen.19

Teilweise wird auch argumentiert, dass die Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit durch gendersensibilisierte Rechtssprache 
beeinträchtigt werde. Denn in der Gesetzessprache sei das Ge-
schlecht meist unwichtig und solle gerade nicht sprachlich her-
vorgehoben werden.20 Zudem referierten viele Normen nicht nur 
auf natürliche, sondern auch auf juristische Personen, die nur 
ein grammatisches, aber kein natürliches Geschlecht haben.21 
Lembke weist in diesem Zusammenhang jedoch auf die Vorteile 
hin, wenn statt der starren Verwendung von Paarformen mehr 
tätigkeitsbezogene Formulierungen genutzt werden.22 Die Gebote 
der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit verlangen somit lediglich, 
dass gendergerechte Sprache nicht auf die Ersetzung von gene-
rischen Maskulina durch Paarformen reduziert wird, sondern 
dass ihre verschiedenen Möglichkeiten passend genutzt werden.23

IV.	 Ein Leitfaden, zwölf Methoden gendersensibilisierter 
Sprache

Der Leitfaden zu gender- und diskriminierungssensibilisierter 
Sprache zeigt die zahlreichen Umsetzungsmöglichkeiten, mit 
denen die Rechtssprache zu sprachlicher Gleichberechtigung 
beitragen kann. Dabei wird nicht eine bestimmte Methode des 
Genderns empfohlen, sondern im Sinne einer Entscheidungshilfe 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Formen dargestellt.

Bei Paarformen werden maskuline und feminine Bezeichnun-
gen nebeneinandergestellt (Juristinnen und Juristen), sodass die 
mentale Repräsentation von Frauen und Männern ausgeglichen 

ist.24 Deren durchgängige Verwendung ist in juristischen Tex-
ten jedoch eher unbeliebt, weil Texte länger werden.25 Deswegen 
bietet die sog. Sparschreibung die Möglichkeit, Wortteile durch 
einen Schrägstrich oder eine Klammer einzusparen (Jurist/-innen, 
Jurist(innen)). Auch das Binnen-I (JuristInnen) oder der Asterisk/
„Genderstern“ (Jurist*innen), der Gender-Gap (Jurist_innen) sowie 
der Doppelpunkt (Jurist:innen) wirken sprachökonomischer. Diese 
bewusst das Schriftbild irritierenden Sonderzeichen verdeutlichen 
auch, dass das Geschlecht kein binäres System ist. Der Stern steht 
beispielsweise als Platzhalter für weitere mögliche Geschlechter 
und wird auch in den Autor*innenhinweisen der djbZ vorgege-
ben. Weitere Methoden des Genderns sind Neutralbezeichnungen 
(Person, Staatsanwaltschaft), die Verlaufsform (Studierende) oder 
Ableitungen auf -ung (Leitung, Vertretung), aber auch geschlechts-
unspezifische Pronomen (diejenigen, einige). Besonders kreativ sind 
Umschreibungen wie „Wer aus … tötet, wird … bestraft“ statt 
„Mörder ist, wer aus … tötet“. Daneben existieren weitere Formen 
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gendersensibilisierter Sprache, wie der dynamische Unterstrich oder 
die x-Form. Das generische Femininum wird z. B. in Dissertationen, 
meist im Wechsel mit generischen Maskulina, verwendet.26 

V. Fazit: Vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten nicht nur für
Dissertationen

Rechtssprache transportiert Macht. Die Gründe für eine ge-
schlechtergerechte Sprache drängen sich schon durch die zahl-
reichen linguistischen Studien zur Wechselbeziehung zwischen 
Sprache und Geschlechterrepräsentanz auf, die empirisch belegen, 
dass Frauen und nichtbinäre Personen zwar nach sprachlichen 
Regeln durch das generische Maskulinum mitgemeint, tatsächlich 
jedoch nicht mitgedacht werden. Zwar kann die Umsetzung gen-
dersensibilisierter Sprache herausfordernd sein, weil generische 
Maskulina nicht fortwährend nach einem einheitlichen Schema 
ersetzt werden können, sondern für jede Formulierung kontextab-
hängig die passende Lösung gefunden werden muss. Wenn man 

sich jedoch mit den Möglichkeiten der Sprache auseinandersetzt, 
bleiben keine unlösbaren Probleme. Die vielfältigen Umsetzungs-
möglichkeiten zeigen, wie die bisherige Rechtssprache nicht nur 
gendergerechter, sondern auch verständlicher gemacht werden 
kann. Es geht damit nicht mehr um die Frage danach, warum wir 
eine gendergerechte Sprache brauchen oder wie diese rechtssicher 
umgesetzt werden kann, sondern allein um die Bereitschaft dazu, 
alle Geschlechter auch sprachlich abzubilden. Die Möglichkeiten 
dazu sind genauso vielfältig, wie die sprachlich damit sichtbar 
gemachten Geschlechter und Identitäten. Der Leitfaden zum 
Gendern in der Dissertation soll zu deren Anwendung in der 
Dissertation – aber auch darüber hinaus – ermutigen.

26	 Vgl. etwa den Hinweis zur Verwendung generischer Feminina 
neben generischen Maskulina bei Schollmeier, Jana: Die 
Gewährleistung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum 
als Verfassungsfrage, Baden-Baden 2020, S. 8.

djb connect – unser Mentoring-Programm für djb-Mitglieder

Seit 2020 haben ca. 1400 Personen an djb connect teilgenommen. Werden auch Sie Teil des Programms und unterstützen Sie 
ein djb-Mitglied auf ihrem Ausbildungs- oder Berufsweg!

Im Sommer 2024 wird die Anmeldung für den Durchgang 2024/25 geöffnet. Informationen zum Mentoring-Programm erhal-
ten Sie rechtzeitig über den djb-Mitgliederverteiler per Mail sowie auf unserer Webseite in der Rubrik „Junge Juristinnen“. 
Fragen beantworten Ihnen gerne die Beisitzerinnen Farnaz Nasiriamini und Annalena Mayr unter beisitzerinnen@djb.de. 

djbZ_2_2024.indb   95djbZ_2_2024.indb   95 16.07.2024   08:19:1416.07.2024   08:19:14

https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-93 - Generiert durch IP 216.73.216.96, am 15.01.2026, 13:41:40. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

mailto:beisitzerinnen@djb.de
https://doi.org/10.5771/1866-377X-2024-2-93
mailto:beisitzerinnen@djb.de

	I. Ein Leitfaden für gender- und diskriminierungssensibilisierte Sprache
	II. Sprache und Geschlechterrepräsentanz hängen zusammen
	III. Vorgeschobene Umsetzungsschwierigkeiten
	IV. Ein Leitfaden, zwölf Methoden gendersensibilisierter Sprache
	V. Fazit: Vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten nicht nur für Dissertationen

